
Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedin-
gungen, zu denen Gasversorgungsunternehmen 
Haushaltskunden in Niederdruck im Rahmen der 
Grundversorgung�nach�§�36�Abs.�1�des�Energiewirt-
schaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Gas zu 
beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Ver-
ordnung sind Bestandteil des Grundversorgungs-
vertrages� zwischen� Grundversorgern� und� Haus-
haltskunden. Diese Verordnung regelt zugleich 
die Bedingungen für die Ersatzversorgung nach  
§�38�Abs.�1�des�Energiewirtschaftsgesetzes.�Sie�gilt�
für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen 
Versorgungsverträge,� soweit�diese�nicht� vor�dem� 
8.�November�2006�beendet�worden�sind.

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der 
Haushaltskunde und im Rahmen der Ersatzversor-
gung der Letztverbraucher.

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist 
ein Gasversorgungsunternehmen, das nach § 36  
Abs.� 1� des� Energiewirtschaftsgesetzes� in� einem�
Netzgebiet die Grundversorgung mit Gas durch-
führt.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform 
abgeschlossen� werden.� Ist� er� auf� andere� Weise�
zustande gekommen, so hat der Grundversorger 
den Vertragsschluss dem Kunden unverzüglich in 
Textform zu bestätigen.

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch 
zustande, dass Gas aus dem Gasversorgungsnetz 
der� allgemeinen� Versorgung� entnommen� wird,�
über das der Grundversorger die Grundversor-
gung�durchführt,�so�ist�der�Kunde�verpflichtet,�dem�
Grundversorger die Entnahme von Gas unverzüg-
lich�in�Textform�mitzuteilen.�Die�Mitteilungspflicht�
gilt�auch,�wenn�die�Belieferung�des�Kunden�durch�
ein Gasversorgungsunternehmen endet und der 
Kunde kein anschließendes Lieferverhältnis mit 
einem anderen Gasversorgungsunternehmen be-
gründet hat.

(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestäti-
gung des Vertrages muss alle für einen Vertrags-
schluss� notwendigen� Angaben� enthalten,� insbe-
sondere auch:

1.  Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht 
und Registernummer oder Familienname und 
Vorname�sowie�Adresse�und�Kundennummer),

2.  Angaben über die Anlagenadresse und die Be-
zeichnung�des�Zählers�oder�den�Aufstellungs- 
ort�des�Zählers,

3.� �Angaben�über�Gasart,�Brennwert,�Druck,
4.  Angaben über unterschiedliche Nutzenergie 

der� Kilowattstunde� Gas� zur� Kilowattstunde�
Strom,�soweit�der�Gasverbrauch�nach�Kilowatt-
stunden�abgerechnet�wird,

5. Angaben zum Grundversorger (Firma, Register- 
 gericht, Registernummer und Adresse),
6.  Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netz-

gebiet�die�Grundversorgung�durchgeführt�wird�
(Firma, Registergericht, Registernummer und 
Adresse) und

7.  Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 
Absatz� 1� des� Energiewirtschaftsgesetzes,� wo-
bei� folgende�Belastungen,�soweit�diese�Kalku-
lationsbestandteil der geltenden Allgemeinen 
Preise�sind,�gesondert�auszuweisen�sind:

 a)  die Energiesteuer nach § 2 des Energiesteu-

ergesetzes�vom�15.�Juli�2006�(BGBl.�I�S.�1534;�
2008� I� S.�660,�1007),�das� zuletzt�durch�Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 18. Juli 2014 (BGBl.  
I�S.�1042)�geändert�worden�ist,�in�der�jeweils�
geltenden Fassung,

 b)  die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des 
§ 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabga-
benverordnung vom 9. Januar 1992 (BGBl.  
I�S.�12,�407),�die�zuletzt�durch�Artikel�3�Absatz�
4 der Verordnung vom 1. November 2006 
(BGBl.�I�S.�2477)�geändert�worden�ist.

Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 
1 Nummer 1 nicht vorliegen, ist der Kunde ver-
pflichtet,�sie�dem�Grundversorger�auf�Anforderung�
mitzuteilen. Der Grundversorger hat die Belas- 
tungen nach Satz 1 Nummer 7 und deren Saldo in 
ihrer�jeweiligen�Höhe�mit�der�Veröffentlichung�der�
Allgemeinen Preise nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes�auf�seiner�Internetsei-
te�zu�veröffentlichen.�Zusätzlich�ist�in�dem�Vertrag�
oder�der�Vertragsbestätigung�hinzuweisen�auf

1.  die Allgemeinen Bedingungen und auf diese 
ergänzende Bedingungen,

2.� �die� Möglichkeit� des� Kunden,� Ansprüche� we-
gen Versorgungsstörungen gegen den Netz- 
betreiber nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu 
machen und

3.  das Recht des Kunden nach § 111b Absatz 1 
Satz� 1� des� Energiewirtschaftsgesetzes� eine�
Schlichtungsstelle anzurufen, die Anschrift und 
die Webseite der zuständigen Schlichtungs-
stelle,� die� Verpflichtung� des� Lieferanten� zur�
Teilnahme� am� Schlichtungsverfahren� sowie�
auf den Verbraucherservice der Bundesnetz-
agentur für den Bereich Elektrizität und Gas 
und dessen Anschrift.

Die� Hinweise� nach� Satz� 4� Nummer� 3� hat� der�
Grundversorger� auch� auf� seiner� Internetseite� zu�
veröffentlichen.

(4)�Der�Grundversorger�ist�verpflichtet,�jedem�Neu-
kunden rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung 
des� Vertragsschlusses� sowie� auf� Verlangen� den�
übrigen Kunden die Allgemeinen Be dingungen un-
entgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend 
für die ergänzenden Bedingungen; diese hat der 
Grundversorger� öffentlich� bekannt� zu� geben�und�
auf�seiner�Internetseite�zu�veröffentlichen.

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertra-
ges� darf� nicht� davon� abhängig� gemacht�werden,�
dass� Zahlungsrückstände� eines� vorherigen� An-
schlussnutzers�beglichen�werden.

§ 3 Ersatzversorgung
(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes� gelten� die� §§� 4� bis� 8,� 10�
bis� 19� und� 22� sowie� für� die� Beendigung� der� Er-
satzversorgung nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes� §�20�Abs.� 3�entsprechend;� 
§ 11 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Grund-
versorger den Energieverbrauch aufgrund einer 
rechnerischen Abgrenzung schätzen und den an-
teiligen Verbrauch in Rechnung stellen darf.

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unver-
züglich� nach� Kenntnisnahme� den� Zeitpunkt� des�
Beginns und des Endes der Ersatzversorgung in 
Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls mitzu-
teilen, dass spätestens nach dem Ende der Ersatz-
versorgung zur Fortsetzung des Gasbezugs der Ab-
schluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden 
erforderlich�ist;�auf�§�2�Abs.�2�ist�hinzuweisen.
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§ 4 Bedarfsdeckung
Der Kunde ist für die Dauer des Grundversor-
gungsvertrages� verpflichtet,� seinen� gesamten�
leitungsgebundenen Gasbedarf aus den Gasliefe-
rungen des Grundversorgers zu decken. Ausge-
nommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenan-
lagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen.

§ 5  Art der Versorgung; Änderungen der Allgemei-
nen Preise und ergänzenden Bedingungen

(1) Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maß-
gebend sein soll, ergibt sich aus der Gasart des 
jeweiligen�Gasversorgungsnetzes�der�Allgemeinen�
Versorgung, an das die Anlage, über die der Kunde 
Gas�entnimmt,�angeschlossen� ist.�Der�Brennwert�
mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsver-
hältnissen�ergebenden�Schwankungsbreite� sowie�
der für die Belieferung des Kunden maßgebende 
Ruhedruck des Gases ergeben sich aus den ergän-
zenden Bestimmungen des Netzbetreibers zu den 
Allgemeinen Netzanschlussbedingungen der Anla-
ge, über die der Kunde Gas entnimmt.

(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der 
ergänzenden� Bedingungen� werden� jeweils� zum�
Monatsbeginn�und�erst�nach�öffentlicher�Bekannt-
gabe�wirksam,�die�mindes�tens�sechs�Wochen�vor�
der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der 
Grundversorger� ist� verpflichtet,� zu�den�beabsich-
tigten�Änderungen�zeitgleich�mit�der�öffentlichen�
Bekanntgabe� eine� briefliche� Mitteilung� an� den�
Kunden zu versenden und die Änderungen auf sei-
ner�Internetseite�zu�veröffentlichen;�hierbei�hat�er�
den�Umfang,�den�Anlass�und�die�Voraussetzungen�
der� Änderung� sowie� den�Hinweis� auf� die� Rechte�
des Kunden nach Absatz 3 und die Angaben nach 
§ 2�Absatz�3�Satz�1�Nummer�7� in�übersichtlicher�
Form anzugeben.

(3)� Im�Falle�einer�Änderung�der�Allgemeinen�Prei-
se oder ergänzenden Bedingungen hat der Kunde 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist� zum� Zeitpunkt� des�Wirksamwerdens�
der Änderungen zu kündigen. Änderungen der 
Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedin-
gungen� werden� gegenüber� demjenigen� Kunden�
nicht�wirksam,�der�bei�einer�Kündigung�des�Vertra-
ges mit dem Grundversorger die Einleitung eines 
Wechsels des Versorgers durch entsprechenden 
Vertragsschluss� innerhalb�eines�Monats�nach�Zu-
gang�der�Kündigung�nachweist.

§ 5a  Kalkulatorische Neuermittlung bei Ände-
rungen staatlich gesetzter Belastungen

(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 
3 Satz 1 Nummer 7, die in die Kalkulation des Allge-
meinen� Preises� eingeflossen� sind,� ist� der�Grundver-
sorger unter Beachtung der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen berechtigt, die Allgemeinen Preise 
jederzeit neu zu ermitteln und dabei die Änderung 
in�das�Ergebnis�der�Kalkulation�einfließen�zu� lassen.�
Sinkt der Saldo der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 
1�Nummer�7,�ist�der�Grundversorger�abweichend�von�
Satz�1�verpflichtet,�die�Allgemeinen�Preise�unverzüg-
lich neu zu ermitteln und dabei den gesunkenen Saldo 
in�das�Ergebnis�der�Kalkulation�einfließen�zu�lassen.

(2)�Sonstige�Rechte�und�Verpflichtungen�zur�Neu-
kalkulation� und� die� Rechte� und� Verpflichtungen�
in Bezug auf Änderungen der Allgemeinen Preise 
sowie�die�Pflichten�des�Grundversorgers�nach�§�5�
Absatz 2 und die Rechte des Kunden nach § 5 Ab-
satz 3 bleiben unberührt.

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von  
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV)
vom�26.�Oktober�2006�(BGBl.�I�S.�2391,�2396),�die�durch�Artikel�10�des�Gesetzes�vom�29.�August�2016�(BGBl.�I�S.�2034)�geändert�worden�ist



§ 6 Umfang der Grundversorgung
(1)�Der�Grundversorger� ist� im� Interesse�des�Kun-
den� verpflichtet,� die� für� die� Durchführung� der�
Grundversorgung erforderlichen Verträge mit 
Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm mög-
lichen� Maßnahmen� zu� treffen,� um� dem� Kunden�
am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung 
der Kunde nach der Niederdruckanschlussverord-
nung�berechtigt�ist,�zu�den�jeweiligen�Allgemeinen�
Preisen und Bedingungen Gas zur Verfügung zu 
stellen.�Das�Gas�wird�im�Rahmen�der�Grundversor-
gung�für�die�Zwecke�des�Letztverbrauchs�geliefert.

(2)�Der� Grundversorger� ist� verpflichtet,� den� Gas-
bedarf des Kunden im Rahmen des § 36 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes�zu�befriedigen�und� für�die�
Dauer des Grundversorgungsvertrages im ver-
traglich�vorgesehenen�Umfang�nach�Maßgabe�des�
Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfügung zu stellen. 
Dies gilt nicht,

1.� �soweit� die� Allgemeinen� Preise� oder� Allgemei-
nen Bedingungen zeitliche Beschränkungen 
vorsehen,

2.� �soweit�und�solange�der�Netzbetreiber�den�Net-
zanschluss und die Anschlussnutzung nach § 
17 der Niederdruckanschlussverordnung oder 
§ 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederdruckanschluss-
verordnung unterbrochen hat oder

3.� �soweit� und� solange� der� Grundversorger� an�
dem Bezug oder der vertragsgemäßen Liefe-
rung�von�Gas�durch�höhere�Gewalt�oder�sons-
tige� Umstände,� deren� Beseitigung� ihm� nicht�
möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 
2�des�Energiewirtschaftsgesetzes�wirtschaftlich�
nicht�zugemutet�werden�kann,�gehindert�ist.

(3)�Bei�einer�Unterbrechung�oder�bei�Unregelmä-
ßigkeiten�in�der�Gasversorgung�ist,�soweit�es�sich�
um Folgen einer Störung des Netzbetriebes han-
delt,�der�Grundversorger�von�der�Leistungspflicht�
befreit.�Satz�1�gilt�nicht,�soweit�die�Unterbrechung�
auf nicht berechtigten Maßnahmen des Grundver-
sorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist 
verpflichtet,� seinen�Kunden�auf�Verlangen�unver-
züglich über die mit der Schadensverursachung 
durch den Netzbetreiber zusammenhängenden 
Tatsachen�insoweit�Auskunft�zu�geben,�als�sie�ihm�
bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt�werden�können.

§ 7  Erweiterung und Änderung von Anlagen und 
Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten

Erweiterungen�und�Änderungen�von�Kundenanla-
gen�sowie�die�Verwendung�zusätzlicher�Gasgeräte�
sind�dem�Grundversorger�mitzuteilen,�soweit�sich�
dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. 
Nähere�Einzelheiten�über�den�Inhalt�der�Mitteilung�
kann der Grundversorger in ergänzenden Bedin-
gungen regeln.
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§ 8 Messeinrichtungen
(1) Das� vom� Grundversorger� gelieferte� Gas� wird�
durch die Messeinrichtungen nach den Vorschrif-
ten des Messstellenbetriebsgesetzes festgestellt.

(2)�Der�Grundversorger�ist�verpflichtet,�auf�Verlan-
gen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der 
Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder 
eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des  
§ 40 Absatz 3 des Mess- und Eichengesetzes zu ver-
anlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung 
nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen zu-

gleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. 
Die Kosten der Prüfung nach Satz 1 fallen dem 
Grundversorger�zur�Last,�falls�die�Abweichung�die�
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, 
sonst dem Kunden.

§ 9 Zutrittsrecht
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung 
dem� mit� einem� Ausweis� versehenen� Beauftrag-
ten des Netzbetreibers, des Messstellenbetrei-
bers� oder� des� Grundversorgers� den� Zutritt� zu�
seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu 
gestatten,� soweit� dies� zur� Ermittlung� preislicher�
Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der 
Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die 
Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die 
jeweiligen� Kunden�oder� durch�Aushang� am�oder�
im�jeweiligen�Haus�erfolgen.�Sie�muss�mindestens�
eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; 
mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der 
Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess-
einrichtungen zugänglich sind.

§ 10 Vertragsstrafe
(1)�Verbraucht� der� Kunde� Gas� unter� Umgehung,�
Beeinflussung�oder�vor�Anbringung�der�Messein-
richtungen�oder�nach�Unterbrechung�der�Grund-
versorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, 
eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die 
Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber 
für sechs Monate, auf der Grundlage einer tägli-
chen�Nutzung�der�unbefugt� verwendeten�Geräte�
von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden 
geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen.

(2)�Eine� Vertragsstrafe� kann� auch� verlangt� wer-
den,�wenn�der�Kunde�vorsätzlich�oder�grob� fahr-
lässig� die� Verpflichtung� verletzt,� die� zur� Preis- 
bildung erforderlichen Angaben zu machen. Die 
Vertragsstrafe� beträgt� das� Zweifache� des� Betra-
ges,�den�der�Kunde�bei�Erfüllung�seiner�Verpflich-
tung nach dem für ihn geltenden Allgemeinen 
Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf 
längstens�für�einen�Zeitraum�von�sechs�Monaten�
verlangt�werden.

(3)� Ist�die�Dauer�des�unbefugten�Gebrauchs�oder�
der�Beginn�der�Mitteilungspflicht�nicht� festzustel-
len, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender 
Anwendung� der� Absätze� 1� und� 2� über� einen� ge-
schätzten� Zeitraum,� der� längstens� sechs�Monate�
betragen�darf,�erhoben�werden.

Teil 4
Abrechnung der Energielieferung

§ 11 Ablesung
(1)�Der�Grundversorger�ist�berechtigt,�für�Zwecke�
der� Abrechnung� die� Ablesedaten� zu� verwenden,�
die er vom Netzbetreiber oder vom Messstellen-
betreiber oder von dem die Messung durchfüh-
renden Dritten erhalten hat.

(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtun-
gen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom 
Kunden�abgelesen�werden,�wenn�dies

1.� �zum�Zwecke�einer�Abrechnung�nach�§�12�Abs.�1,
2.� anlässlich�eines�Lieferantenwechsels�oder
3.� �bei� einem� berechtigten� Interesse� des� Grund-

versorgers an einer Überprüfung der Ablesung 
erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung 
im� Einzelfall� widersprechen,� wenn� diese� ihm�
nicht zumutbar ist. Der Grundversorger darf bei 
einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 
 

für eine eigene Ablesung kein gesondertes Ent-
gelt verlangen.

(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundver-
sorger das Grundstück und die Räume des Kunden 
nicht� zum� Zwecke� der� Ablesung� betreten� kann,�
darf der Grundversorger den Verbrauch auf der 
Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem 
Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer 
Kunden unter angemessener Berücksichtigung 
der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe 
gilt,�wenn�der�Kunde�eine�vereinbarte�Selbstable-
sung nicht oder verspätet vornimmt.

§ 12 Abrechnung
(1)�Der� Gasverbrauch� wird� nach� Maßgabe� des� 
§�40�Abs.�3�des�Energiewirtschaftsgesetzes�abge-
rechnet.

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeit-
raumes�die�verbrauchsabhängigen�Preise,�so�wird�
der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch 
zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchs-
schwankungen� sind� auf� der� Grundlage� der� für�
Haushaltskunden�maßgeblichen� Erfahrungswerte�
angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes 
gilt�bei�Änderung�des�Umsatzsteuersatzes�und�er-
lösabhängiger Abgabensätze.

(3)� Im� Falle� einer�Belieferung�nach� §� 2� Abs.� 2� ist�
entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale 
zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, 
es sei denn, der Kunde kann einen geringeren als 
den von dem Grundversorger angesetzten Ver-
brauch�nachweisen.

§ 13 Abschlagszahlungen
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abge-
rechnet, so kann der Grundversorger für das nach 
der letzten Abrechnung verbrauchte Gas eine Ab-
schlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für 
den�Zeitraum�der�Abschlagszahlung�entsprechend�
dem� Verbrauch� im� zuletzt� abgerechneten� Zeit-
raum� zu� berechnen.� Ist� eine� solche� Berechnung�
nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszah-
lung nach dem durchschnittlichen Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist 
dies angemessen zu berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so kön-
nen die nach der Preisänderung anfallenden Ab-
schlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der 
Preisänderung�entsprechend�angepasst�werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe 
Abschlagszahlungen� verlangt� wurden,� so� ist� der�
übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, 
spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforde-
rung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versor-
gungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge 
unverzüglich zu erstatten.

§ 14 Vorauszahlungen
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gas-
verbrauch eines Abrechnungszeitraums Voraus-
zahlung�zu�verlangen,�wenn�nach�den�Umständen�
des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, 
dass� der� Kunde� seinen� Zahlungsverpflichtungen�
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Ver-
langen einer Vorauszahlung ist der Kunde hier-
über ausdrücklich und in verständlicher Form zu 
unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, 
die�Höhe�und�die�Gründe�der�Vorauszahlung�sowie�
die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.



(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem 
Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeit-
raums oder dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaub-
haft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so 
ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt 
sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Mo-
nate und erhebt der Grundversorger Abschlags-
zahlungen, so kann er die Vorauszahlung nur in 
ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Voraus-
zahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung 
zu verrechnen.

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann 
der Grundversorger beim Kunden einen Bargeld- 
oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichba-
re Vorkassensysteme einrichten.

§ 15 Sicherheitsleistung
(1)� Ist� der� Kunde� zur� Vorauszahlung� nach� §� 14�
nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der 
Grundversorger in angemessener Höhe Sicherheit 
verlangen.

(2)�Barsicherheiten�werden�zum� jeweiligen�Basis-
zinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches verzinst.

(3)� Ist�der�Kunde�in�Verzug�und�kommt�er�nach�er-
neuter� Zahlungsaufforderung� nicht� unverzüglich�
seinen� Zahlungsverpflichtungen� aus� dem�Grund-
versorgungsverhältnis nach, so kann der Grund-
versorger�die� Sicherheit� verwerten.�Hierauf� ist� in�
der� Zahlungsaufforderung� hinzuweisen.� Kursver-
luste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zulas-
ten des Kunden.

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, 
wenn�keine�Vorauszahlung�mehr�verlangt�werden�
kann.

§ 16 Rechnungen und Abschläge
(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge 
müssen einfach verständlich sein. Die für die For-
derung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind 
vollständig und in allgemein verständlicher Form 
auszuweisen.

(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden 
Bedingungen�mindestens�zwei�mögliche�Zahlungs-
weisen�anzugeben.

§ 17 Zahlung, Verzug
(1)�Rechnungen� und� Abschläge� werden� zu� dem�
vom� Grundversorger� angegebenen� Zeitpunkt,�
frühestens�jedoch�zwei�Wochen�nach�Zugang�der�
Zahlungsaufforderung� fällig.� Einwände� gegen�
Rechnungen und Abschlagsberechnungen berech-
tigen� gegenüber� dem� Grundversorger� zum� Zah-
lungsaufschub� oder� zur� Zahlungsverweigerung�
nur,

1.� �soweit�die�ernsthafte�Möglichkeit�eines�offen-
sichtlichen Fehlers besteht oder

2. sofern
 a)  der in einer Rechnung angegebene Ver-

brauch ohne ersichtlichen Grund mehr als 
doppelt� so�hoch�wie�der�vergleichbare�Ver-
brauch im vorherigen Abrechnungszeitraum 
ist und

 b)  der Kunde eine Nachprüfung der Messein- 
richtung verlangt 

  und solange durch die Nachprüfung nicht die 
ordnungsgemäße Funktion des Messgerätes 
festgestellt ist. § 315 des Bürgerlichen Gesetz-
buches bleibt von Satz 2 unberührt.

(2)�Bei� Zahlungsverzug� des� Kunden� kann� der�
Grundversorger,�wenn�er�erneut�zur�Zahlung�auf-
fordert oder den Betrag durch einen Beauftragten 
einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten 
für strukturell vergleichbare Fälle pauschal be-
rechnen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach 
dem�gewöhnlichen�Lauf�der�Dinge�zu�erwartenden�
Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kun-
den�ist�die�Berechnungsgrundlage�nachzuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann 
vom Kunden nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Gegenansprüchen aufge-
rechnet�werden.

§ 18 Berechnungsfehler
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen 
eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen 
oder� werden� Fehler� in� der� Ermittlung� des� Rech-
nungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung 
vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der 
Fehlbetrag�vom�Kunden�nachzuentrichten.� Ist�die�
Größe�des�Fehlers�nicht�einwandfrei�festzustellen�
oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so er-
mittelt der Grundversorger den Verbrauch für die 
Zeit�seit�der�letzten�fehlerfreien�Ablesung�aus�dem�
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden 
und des der Feststellung des Fehlers nachfolgen-
den Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjähri-
gen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen 
Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 
Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ord-
nungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung 
ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und 
dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der 
Nachberechnung zugrunde zu legen.

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der 
Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablese-
zeitraum�beschränkt,�es�sei�denn,�die�Auswirkung�
des� Fehlers� kann� über� einen� größeren� Zeitraum�
festgestellt�werden;�in�diesem�Fall�ist�der�Anspruch�
auf längstens drei Jahre beschränkt.

Teil 5
Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses

§ 19 Unterbrechung der Versorgung
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grund-
versorgung ohne vorherige Androhung durch den 
Netzbetreiber� unterbrechen� zu� lassen,�wenn� der�
Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem 
Maße� schuldhaft� zuwiderhandelt� und� die� Unter-
brechung erforderlich ist, um den Gebrauch von 
Gas�unter�Umgehung,�Beeinflussung�oder�vor�An-
bringung der Messeinrichtungen zu verhindern.

(2)�Bei�anderen�Zuwiderhandlungen,� insbesonde-
re�bei�der�Nichterfüllung�einer�Zahlungsverpflich-
tung trotz Mahnung, ist der Grundversorger be-
rechtigt, die Grundversorgung vier Wochen nach 
Androhung unterbrechen zu lassen und den zu-
ständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Nie-
derdruckanschlussverordnung� mit� der� Unterbre-
chung der Grundversorgung zu beauftragen. Dies 
gilt�nicht,�wenn�die�Folgen�der�Unterbrechung�au-
ßer�Verhältnis�zur�Schwere�der�Zuwiderhandlung�
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht� besteht,� dass� er� seinen� Verpflichtungen�
nachkommt. Der Grundversorger kann mit der 
Mahnung�zugleich�die�Unterbrechung�der�Grund-
versorgung androhen, sofern dies nicht außer Ver-
hältnis�zur�Schwere�der�Zuwiderhandlung�steht.

(3)�Der�Beginn�der�Unterbrechung�der�Grundver-
sorgung ist dem Kunden drei Werktage im Voraus 
anzukündigen.

(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung 
unverzüglich� wiederherstellen� zu� lassen,� sobald�
die�Gründe�für�ihre�Unterbrechung�entfallen�sind�
und�der�Kunde�die�Kosten�der�Unterbrechung�und�
Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die 
Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle 
pauschal� berechnet� werden;� die� pauschale� Be-
rechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale� darf� die� nach�dem�gewöhnlichen� Lauf�
der�Dinge�zu�erwartenden�Kosten�nicht�überstei-
gen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage�nachzuweisen.�Der�Nachweis�ge- 
ringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20 Kündigung
(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer 
Frist� von� zwei� Wochen� gekündigt� werden.� Eine�
Kündigung durch den Grundversorger ist nur mög-
lich,�soweit�eine�Pflicht�zur�Grundversorgung�nach�
§�36�Abs.�1�Satz�2�des�Energiewirtschaftsgesetzes�
nicht besteht.

(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der 
Grundversorger soll eine Kündigung des Kunden 
unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen.

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten 
Entgelte für den Fall einer Kündigung des Vertra-
ges,�insbesondere�wegen�eines�Wechsels�des�Lie-
feranten, verlangen.

§ 21 Fristlose Kündigung
Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 
berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kün-
digen,� wenn� die� Voraussetzungen� zur� Unterbre-
chung�der�Grundversorgung�wiederholt�vorliegen.�
Bei� wiederholten� Zuwiderhandlungen� nach� §� 19�
Abs. 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kün-
digung�berechtigt,�wenn� sie� zwei�Wochen� vorher�
angedroht�wurde;�§�19�Abs.�2�Satz�2�und�3�gilt�ent-
sprechend.

Teil 6
Schlussbestimmungen

§ 22 Gerichtsstand
Gerichtsstand�für�die�beiderseitigen�Verpflichtun-
gen aus dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort 
der Gasabnahme durch den Kunden.

§ 23 Übergangsregelung
Der� Grundversorger� ist� verpflichtet,� die� Kunden�
durch� öffentliche� Bekanntgabe� und� Veröffentli-
chung�auf�seiner�Internetseite�über�die�Vertragsan-
passung�nach�§�115�Abs.�2�Satz�3�des�Energiewirt-
schaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung 
erfolgt,� soweit� die� Frist� nach� §� 115�Abs.� 2� Satz� 3�
des� Energiewirtschaftsgesetzes� noch� nicht� abge-
laufen�ist,�durch�die�öffentliche�Bekanntgabe�nach�
Satz 1 mit Wirkung vom auf die Bekannt machung 
folgenden Tag.



Ergänzende Bedingungen der GASAG AG zur GasGVV, 
Stand: 01.01.2020

§ 1 Geltungsbereich 
Die Belieferung der Grundversorgungskunden 
sowie� der� Ersatzversorgungskunden� erfolgt� auf�
der Grundlage der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Grundversorgung von Haus-
haltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus 
dem Niederdrucknetz (GasGVV). Die nachfolgen-
den Regelungen enthalten ergänzende Bedingun-
gen zu diesen Allgemeinen Bedingungen. 

§ 2 Netzanschlussvertrag
Voraussetzung für den Abschluss eines Lieferver-
trages mit der GASAG AG (im Folgenden: GASAG) 
ist das Bestehen eines Netzanschlussvertrages mit 
dem örtlichen Netzbetreiber. 

§ 3 Zählerablesung/Verbrauchsfeststellung
Den Ablesezeitpunkt für den Gasverbrauch legt 
die� GASAG� fest.� Der� Gasverbrauch� wird� durch�
Ablesung der durch den Gaszähler gemessenen 
Kubikmeter (m³) festgestellt. Der in m³ gemes-
sene� Gasverbrauch� wird� unter� Zugrundelegung�
des� mittleren� Abrechnungsbrennwertes� in� den�
Energieverbrauch (kWh) umgerechnet. Die Ver-
brauchsfeststellung erfolgt nach den Regeln des 
DVGW-Arbeitsblattes G 685. Ein eventuell gegebe-
ner Vorauszahlungsanspruch bleibt unberührt. 

§ 4 Abschlagszahlungen
Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerech-
net,�können�Abschlagszahlungen�verlangt�werden.�
Für�die�Berechnung�der� jeweils� gleich�hohen�Ab-
schlagszahlungen�wird�der�tatsächli�che�Verbrauch�
im vorangegangenen Abrechnungszeitraum, bei 
neuen Kunden zunächst der durchschnittliche 
Verbrauch vergleichbarer Kunden zugrunde ge-
legt.� Die� Fälligkeitstermine� werden� dem� Kunden�
zu Beginn eines jeden Abrechnungszeitraumes 
mitgeteilt. Die Abschlagszahlungen beinhalten die 
jeweils�gültige�Umsatzsteuer.�

§ 5 Verbrauchsaufteilung
1.  Bei Änderungen der verbrauchsabhängigen Preise 

innerhalb eines Abrechnungszeitraums (§ 12 Gas-
GVV)�wird�die�Verbrauchsmenge�zeitanteilig�nach�
Tagen – bezogen auf den Stichtag – aufgeteilt. 

2.  Der jahreszeitlich bedingte, unterschiedliche 
Heizgasverbrauch�wird�unter�Zugrundelegung�
der� vom�Meteorologischen� Institut�der� Freien�
Universität� Berlin� bekannt� gegebenen� Heiz-
gradwerte� ermittelt� (gewichtet).� Nicht� tempe-
raturabhängiger� Verbrauch� wird� von� der� Ge-
wichtung�durch�Ansatz�einer�Tagespauschale/
Grundlast aus genommen. 

§ 6 Zahlungsverzug
Bei�Zahlungsverzug�des�Kunden�kann�die�GASAG 
Ersatz für den dadurch entstandenen Schaden 
verlangen.� Wenn� die� GASAG� erneut� zur� Zahlung�
auffordert�oder�den�Betrag�durch�einen�Beauftrag-
ten einziehen lässt, kann sie die dadurch entste-
henden Kosten für strukturell vergleichbare Fälle 
pauschal berechnen; die pauschale Berechnung 
muss einfach und nachvollziehbar sein. Die Pau-
schale�darf�die�nach�dem�gewöhnlichen�Lauf�der�
Dinge� zu� erwartenden� Kosten� nicht� übersteigen.�
Dem�Kunden�steht�jeweils�der�Nachweis�frei,�dass�
der GASAG kein oder nur ein geringerer Schaden 
entstanden ist. Sofern die GASAG eine pauschale 
Berechnung�vornimmt,�werden�die�Pauschalen�im�
Internet�unter�www.gasag.de/rechnung�veröffent-
licht.�Die�Geltendmachung�eines�weiter�gehenden�
Verzugsschadens bleibt unberührt.

§ 7 Unterbrechung der Versorgung
1.� �Soweit� die� Voraussetzungen� einer� Unterbre-

chung der Versorgung nach § 19 GasGVV vor-
liegen,�wird�die�GASAG�den�örtlichen�Netzbe-
treiber�mit�der�Unterbrechung�beauftragen.

2.� �Für�die�Unterbrechung�der�Versorgung�und�die�
Wiederaufnahme�der�Versorgung�werden�dem�
Kunden die Kosten in Rechnung gestellt, die 
der Netzbetreiber für diese Leistungen ge gen-
über der GASAG in Rechnung stellt. Dem Kun-
den� steht�der�Nachweis� frei,� dass�der�GASAG�
kein�oder�nur�ein�wesentlich�geringerer�Scha-
den entstanden ist.

§ 8 Umsatzsteuer
Auf alle Lieferungen und Leistungen der GASAG 
wird�die�Umsatzsteuer�in�der�gesetzlich�festgeleg-
ten Höhe erhoben. 

§ 9 Zahlungsweisen
Der Kunde hat grundsätzlich die Möglichkeit, sei-
ne� Rechnungsbeträge� bzw.� Abschlagszahlungen�
im�Wege�der� Einzugsermächtigung,�Überweisung�
oder durch Bareinzahlung im GASAG Kunden-
zentrum, Henriette-Herz-Platz 4, 10178 Berlin, zu  
leisten.

§ 10 Nachprüfen von Messeinrichtungen
Soweit�der�Kunde�die�Kosten�für�die�Nachprüfung�
von�Messeinrichtungen�zu�tragen�hat,�werden�ihm�
die Kosten in Rechnung gestellt, die der Messstel-
lenbetreiber für diese Leistung gegenüber der 
GASAG in Rechnung stellt. Dem Kunden steht der 
Nachweis� frei,�dass�der�GASAG�kein�oder�nur�ein�
wesentlich�geringerer�Schaden�entstanden�ist.

§ 11  Bestabrechnung
Für die Kunden des Grundversorgungstarifes gilt 
die�Bestabrechnung,� d. h.,� die� Kunden�werden� je�
nach Abnahmestruktur bezogen auf 365 Tage dem 
für sie günstigsten Tarif innerhalb des Produktes 
GASAG | ERDGAS�Komfort�zugeordnet.�

§ 12  Lieferantenwechsel
Die�GASAG�wird�einen�etwaigen�Lieferantenwech-
sel�zügig�und�unentgeltlich�abwickeln.�

Für Verbraucher gilt das folgende Widerrufsrecht:

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne 
Angabe�von�Gründen�diesen�Vertrag�zu�wider�rufen.�
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem 
Tag�des�Vertragsschlusses.�Um�Ihr�Wider�rufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns (GASAG AG –  
Widerruf, Postfach 97 04 64, 12704 Berlin,  
Tel.: 030 7072 000-90, Fax: 030 7072 000-99, 
widerruf@gasag.de),� mittels� einer� eindeutigen�
Erklärung� (z. B.�ein�mit�der�Post�versandter�Brief,�
Telefax�oder�E-Mail)�über�Ihren�Entschluss,�diesen�
Vertrag� zu� �widerrufen,� informieren.� Sie� können�
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden,� das� jedoch� nicht� vorgeschrieben� ist.�
Zur�Wahrung�der�Widerrufsfrist�reicht�es�aus,�dass�
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn� Sie� diesen� Vertrag� widerrufen,� haben� wir�
Ihnen�alle�Zahlungen,�die�wir� von� Ihnen�erhalten�
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Aus-
nahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als 
die von uns angebotene günstigste Standardliefe-
rung�gewählt�haben)�unverzüglich�und�spätestens�
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzah-
len,�an�dem�die�Mitteilung�über�Ihren�Widerruf�die-
ses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung� verwenden� wir� dasselbe� Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt� haben,� es� sei� denn,� mit� Ihnen� wurde�
ausdrücklich�etwas�anderes�vereinbart;�in�keinem�
Fall� werden� Ihnen� wegen� dieser� Rückzahlung�
Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die 
Lieferung�von�Gas�während�der�Widerrufsfrist�be-
ginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen 
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt,�zu�dem�Sie�uns�von�der�Ausübung�des�
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags un-
terrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vor-
gesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular:

Wenn� Sie� den� Vertrag� widerrufen� wollen,�
dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück an:

GASAG AG – Widerruf
Postfach 97 04 64
12704 Berlin

Hiermit�widerrufe(n)� ich/wir*�den�von�mir/
uns* abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Waren*/die Erbringung 
der folgenden Dienstleistungen.*

Bestellt�am*/ Erhalten�am*

Name

Anschrift

*�Unzutreffendes�streichen
Produkt: GASAG | ERDGAS Komfort
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Datum,�Unterschrift(en)�(nur�bei�Mitteilung�auf�Papier)

GASAG AG, Henriette-Herz-Platz 4, 10178 Berlin



Zusammensetzung der allgemeinen Preise der Grundversorgung, gültig ab 01.07.2020 bis 31.12.2020.

Allgemeiner Preis der Grundversorgung, Preisstufe 1 (bis 3.000 kWh)

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (brutto) 76,56 €

Grundpreis pro Monat (brutto) 6,38 €

Arbeitspreis pro verbrauchter kWh (brutto) 7,48 ct

Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises  
und zu einfließenden Kostenbelastungen*

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (netto) 66,00 €

Arbeitspreis pro verbrauchter kWh (netto) 6,45 ct

In den Netto-Endpreis fließen ein:

Erdgassteuer 0,55 ct/kWh

Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) 0,93 ct/kWh

Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen 1,48 ct/kWh

Allgemeiner Preis der Grundversorgung, Preisstufe 2 (3.001 – 15.000 kWh)

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (brutto) 111,36 €

Grundpreis pro Monat (brutto) 9,28 €

Arbeitspreis pro verbrauchter kWh (brutto) 6,32 ct

Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises  
und zu einfließenden Kostenbelastungen*

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (netto) 96,00 €

Arbeitspreis pro verbrauchter kWh (netto) 5,45 ct

In den Netto-Endpreis fließen ein:

Erdgassteuer 0,55 ct/kWh

Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) 0,40 ct/kWh

Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen 0,95 ct/kWh

* �In�Ihrem�Endpreis�sind�16�%�Umsatzsteuer�enthalten�(Mehrwertsteuer). 
Angegeben ist nachfolgend bei der Erläuterung der Preiszusammensetzung der Allgemeine Preis (gerundet) 
vor�Umsatzsteuer�(netto).

Allgemeiner Preis der Grundversorgung, Preisstufe 3 (15.001 – 96.000 kWh)

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (brutto) 180,96 €

Grundpreis pro Monat (brutto) 15,08 €

Arbeitspreis pro verbrauchter kWh (brutto) 5,86 ct

Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises  
und zu einfließenden Kostenbelastungen*

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (netto) 156,00 €

Arbeitspreis pro verbrauchter kWh (netto) 5,05 ct

In den Netto-Endpreis fließen ein:

Erdgassteuer 0,55 ct/kWh

Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) 0,40 ct/kWh

Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen 0,95 ct/kWh

Allgemeiner Preis der Grundversorgung, Preisstufe 4 (ab 96.001 kWh)

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (brutto) 292,32 €
Grundpreis pro Monat (brutto) 24,36 €
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh (brutto) 5,74 ct

Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises  
und zu einfließenden Kostenbelastungen*
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr (netto) 252,00 €
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh (netto) 4,95 ct
In den Netto-Endpreis fließen ein:
Erdgassteuer 0,55 ct/kWh
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) 0,40 ct/kWh
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen 0,95 ct/kWh



Die� folgenden� Informationen� beziehen� sich� auf�
unseren� Umgang� mit� Ihren� personenbezogenen� 
Daten,�die�wir�im�Rahmen�des�jeweiligen�Vertrags-
verhältnisses erheben. 

1. Namen und Kontaktdaten des  
Verantwortlichen sowie seines Vertreters 
GASAG AG, vertreten durch den Vorstand,  
Henriette-Herz-Platz 4, 10178 Berlin 
GASAG Service-Hotline: 030 7072 0000-0 
E-Mail-Adresse:�service@gasag.de�
2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
GASAG AG, Datenschutzbeauftragter, 
10085�Berlin,�datenschutzbeauftragte@gasag.de� 
3. Zwecke, für die die personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden sollen 
a) Vertragsdurchführung 
Wir�gehen�mit�Ihren�personenbezogenen�Daten�
zur Vertragsanbahnung, -durchführung und Ab-
rechnung um. 
b)�Werbeeinwilligung�
Wenn�Sie�uns�Ihre�Werbeeinwilligung�erteilen,�dann�
gehen�wir�mit�Ihren�personenbezogenen�Daten�für�
eigene�Werbezwecke�um.�
c)�Datenverarbeitung�aus�berechtigtem�Interesse�
Wir� verarbeiten� Ihre�Daten� in� zulässiger�Weise� zur�
Wahrung�unserer�berechtigten�Interessen,�um�Ihnen�
Produktinformationen zu senden, unsere Angebote 
weiterzuentwickeln,�Sie�individuell�mit�passenden�
Angeboten anzusprechen, Markt- und Meinungs-
forschung durchzuführen, um einen Austausch 
mit�Auskunfteien�zur�Ermittlung�von�Bonitäts-�bzw.�
Zahlungsausfallrisiken�vorzunehmen,� insbesondere�
unter den Voraussetzungen des § 31 BDSG, und um 
Adressermittlungen und -ergänzungen durchzufüh-
ren, rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zu 
verteidigen, um Straftaten aufzuklären oder zu ver-
hindern�und�um�Ihre�Daten�anonymisiert�zu�Analy-
sezwecken�zu�verwenden.�Die�GASAG�holt�bei�Bedarf�
zudem zur Überprüfung der Eigentumsverhältnisse 
eine Auskunft über die Liegenschaftskarte und das 
Liegenschaftsbuch bei der zuständigen Behörde 
und/oder beim zuständigen Grundbuchamt ein. 
4. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
a) Vertragsdurchführung 
Die�Rechtsgrundlage�für�unseren�Umgang�mit�Ihren�
personenbezogenen Daten zur Vertragsdurchfüh-
rung�ist�das�jeweilige�Vertragsverhältnis.�Wir�erhe-
ben�personenbezogene�Daten�zu�Ihrem�bisherigen�
Zahlungsverhalten� sowie� Bonitätsinformationen�
auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren bei 
Wirtschaftsauskunfteien. Die konkrete Wirtschafts-
auskunftei�ist�auf�dem�jeweiligen�Auftragsformular�
angegeben. Diese Wirtschaftsauskunftei speichert 
personenbezogene Daten für die Erteilung von 
Auskünften. 
b)�Werbeeinwilligung�
Ihre�Einwilligungserklärung�ist�die�Rechtsgrundlage� 
für� unseren� diesbezüglichen�Umgang�mit� Ihren�
personenbezogenen Daten. 
c)�Berechtigtes�Interesse�
Rechtsgrundlage für unsere Verarbeitung aus  
berechtigtem�Interesse�ist�Art.�6�Abs.�1f�DS-GVO.�
d) Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vor-
gaben�oder�im�öffentlichen�Interesse�
Als� Unternehmen� unterliegen� wir� diversen� 
gesetzlichen�Verpflichtungen�(z.�B.�Steuergesetze,�
Handelsgesetzbuch),� die� eine� Verarbeitung� Ihrer�
Daten zur Gesetzeserfüllung erforderlich machen. 
5. Kategorien von Empfängern 
Wir übermitteln zur Vertragsdurchführung per-
sonenbezogene� Daten� an� andere� Unternehmen�
der GASAG Gruppe, an Marktpartner im Rahmen 
der prozessualen Festlegungen der Bundesnetz-
agentur (z. B. Netz- und Messstellenbetreiber und 
bisherige� Lieferanten)� sowie� an� Dienstleister� im�
Rahmen�der�Leistungserbringung� (z.�B.�Handwerker�
und�Transportunternehmer)�oder�an�Institute�zur�
Durchführung von Markt- und Meinungsforschung 
sowie�bei�Bedarf�an�öffentliche�Stellen/Behörden�
(Liegenschaftskataster, zuständiges Grundbuchamt). 
Sie� finden�hier� eine�Übersicht� der�Unternehmen� 
der�GASAG�Gruppe:�www.gasag.de/gruppe.�Wenn�Sie�
Ihre�Zahlungsverpflichtung�rechtswidrig�verweigern,�
dann�übermitteln�wir�Ihre�personenbezogenen�Daten�
an�Inkassounternehmen.�Zur�Ermittlung�von�Bonitäts-�
bzw.�Zahlungsausfallrisiken�und�zur�Adressermittlung�

und�-ergänzung�übermitteln�wir�Ihre�personenbezoge-
nen Daten an Auskunfteien. Eine Datenübermittlung, 
insbesondere�im�Wege�von�Administrationszugriffen�
an�Stellen�bzw.�Staaten�außerhalb�der�Europäischen�
Union� (Drittland-Übermittlung),� ist�auf�der�Grundlage�
der�genannten�Zwecke�und�Rechtsgrundlagen�mög-
lich.�Ein�Datenzugriff�erfolgt�in�diesen�Fällen�ebenfalls�
nur,�wenn�entweder�für�das�jeweilige�Land�ein�Ange-
messenheitsbeschluss�der�Kommission�existiert,�wir�
mit�den�Dienstleistern�die�von�der�EU-Kommission�für��
eigene interne verbindliche Datenschutzvorschriften 
aufgestellt� hat,� welche� von� den� Datenschutzauf-
sichtsbehörden�anerkannt�worden�sind.�
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/ 
data-protection_en) 
6. Kriterien für die Festlegung der Speicher-
dauer personenbezogener Daten 
Wir�speichern� Ihre�personenbezogenen�Daten� für�die�
o.�g.�Zwecke.�Ihre�Daten�werden�erstmals�ab�dem�Zeit-
punkt�der�Erhebung,�soweit�Sie�oder�ein�Dritter�uns�die-
se�mitteilen,�verarbeitet.�Wir�löschen�Ihre�personenbe-
zogenen�Daten,�wenn�das�Vertragsverhältnis�oder�der�
Verarbeitungszweck�mit� Ihnen�beendet� ist,�sämtliche�
gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine ander-
weitigen� gesetzlichen�Aufbewahrungspflichten�oder�
gesetzlichen Rechtfertigungsgründe für die Speicherung 
bestehen. Dabei handelt es sich unter anderem um 
Aufbewahrungspflichten�aus�dem�Handelsgesetzbuch�
und�der�Abgabenordnung�(AO).�Das�bedeutet,�dass�wir�
spätestens�nach�Ablauf�der�gesetzlichen�Aufbewah-
rungspflichten,�in�der�Regel�sind�das�zehn�Jahre�nach�
Vertragsende,�Ihre�personenbezogenen�Daten�löschen.�
Wir�speichern�Ihre�personenbezogenen�Daten�für�eigene�
Werbezwecke,�solange�Ihre�Einwilligungserklärung�ge-
geben�bzw.�soweit�dies�ansonsten�gesetzlich�zulässig�ist.�
7. Ihre Rechte 
Sie haben grundsätzlich das Recht auf Auskunft 
über� die� Sie� betreffenden� personenbezogenen�
Daten� sowie� auf� Berichtigung� oder� Löschung�
oder�auf�Einschränkung�der�Verarbeitung.�Zudem� 
haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit. 
Bitten�wenden�Sie�sich�für�die�Wahrnehmung�Ihrer� 
Rechte� an� unser� Unternehmen� (siehe� unter� 1.)�
oder den Datenschutzbeauftragten. 
a)�Widerrufsrecht�bei�einer�Einwilligung�
Sie� können� erteilte� Einwilligungen� jederzeit� mit�
Wirkung�für�die�Zukunft�widerrufen.�
b) Widerspruchsrecht 
Sofern� wir� eine� Verarbeitung� von� Daten� zur�Wah-
rung� unserer� berechtigten� Interessen� vornehmen,�
haben� Sie� aus� Gründen,� die� sich� aus� Ihrer� beson-
deren Situation ergeben, jederzeit das Recht, gegen 
diese Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Das 
umfasst auch das Recht, Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung�zu�Werbezwecken�einzulegen.�
8. Ihr Beschwerderecht bei der Datenschutz- 
aufsichtsbehörde 
Sie können sich bei der zuständigen Datenschutz- 
aufsichtsbehörde, dem Berliner Beauftragten für 
Datenschutz�und�Informationsfreiheit,�Friedrichstr.�
219,�10969,�Berlin,�beschweren.�
9. Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
Die�mit�*�gekennzeichneten�Felder�sind�Pflichtfelder.� 
Diese personenbezogenen Daten sind für einen Ver-
tragsabschluss erforderlich. Wenn Sie diese personen- 
bezogenen�Daten�nicht�angeben,�dann�können�wir�
das� jeweilige� Vertragsverhältnis� nicht� abschließen.�
Die� Angabe� Ihrer� E-Mail-Adresse� und/oder� Ihrer� 
Telefonnummer� im� Rahmen� Ihrer� Werbeeinwilli-
gung� ist� weder� gesetzlich� noch� vertraglich� vorge-
schrieben.� Wenn� Sie� uns� keine� Werbeeinwilligung�
erteilen,� dann� erhalten� Sie� keine� Informationen�
über Angebote, Produkte und Dienstleistungen, es 
sei denn, dies ist gesetzlich zulässig. 
10. Datenquellen 
Wir� verarbeiten� personenbezogene� Daten,� die� wir�
im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unse-
ren Kunden erhalten. Wir verarbeiten auch perso-
nenbezogene�Daten,�die�wir�aus�öffentlich�zugäng-
lichen Quellen z. B. aus Schuldnerverzeichnissen, 
Grundbüchern, Handels- und Vereinsregistern, der 
Presse�und�dem�Internet�zulässigerweise�gewinnen�
dürfen.�Außerdem�nutzen�wir�personenbezogene�
Daten,� die�wir� zulässigerweise� von�Unternehmen�
innerhalb unseres Konzerns oder von Dritten, z. B. 
Auskunfteien, erhalten. 
11. Änderungsklausel 
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen un-
terliegt,� werden� wir� auch� unsere� Datenschutz- 
informationen�von�Zeit�zu�Zeit�anpassen.�
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